
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1963/8/21 6Ob189/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.08.1963

Norm

AußStrG §9 A1

Rechtssatz

Dagegen, daß das Rekursgericht über einen Rekurs noch nicht entschieden hat, steht dem Rekurswerber kein

Rechtsmittel an den OGH zu.

Entscheidungstexte

6 Ob 189/63

Entscheidungstext OGH 21.08.1963 6 Ob 189/63
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